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Abwägung zur 

Bauleitplanung 

der Stadt Neustadt a. Rbge. 

 
 
Bebauungsplan Nr. 507 "Hagener Straße", beschleunigte 1. Änderung, Stadtteil Hagen 
 
Information der Öffentlichkeit gemäß § 13 a Abs. 3 BauGB  vom 12.01.2017 bis 19.01.2017 

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB  vom 20.01.2017 bis 20.02.2017 

 
 
 
 
 
 
Gesamtliste der beteiligten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 

 Behörden / Träger öffentlicher Belange 

Datum 
der 

Stellungnahme 
Abwägungs-
empfehlung 

    

1. Region Hannover  20.02.2017 V, K 

2. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hannover 15.02.2017 K 

 Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz   

 Landwirtschaftskammer Niedersachsen   

 Finanzamt Nienburg   

 LGLN - Domänenamt Hannover   

 Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser   

3. LGLN - Kampfmittelbeseitigungsdienst 11.01.2017 H 

 Polizeikommissariat Neustadt a. Rbge.   

 Nds. Heimatbund e. V.   

 Naturschutzbeauftragter westlich der Leine   

 Naturschutzbeauftragter östlich der Leine   

 Stadtnetze Neustadt a. Rbge. GmbH   

 Wasserverband Garbsen-Neustadt a. Rbge.   

4. Abfallwirtschaft Region Hannover 14.02.2017 K 

5. Deutsche Telekom Technik GmbH 09.01.2017 K 

6. PLEdoc GmbH 11.01.2017 K 

7. Exxon Mobil Production Deutschland GmbH 09.01.2017 K 

 Ev.-luth. Kirchenamt in Wunstorf   

 Bischöfliches Generalvikariat   

 Landwirtschaftskammer Hannover   

 BUND   

 BUND   

 Naturschutzbund – NABU – Ortsverband Neustadt a. Rbge.   

 NABU Niedersachsen - Landesgeschäftsstelle   

 
 
Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit sind nicht eingegangen. 
 

B =   Begründung ändern oder ergänzen 
H =   Handlungsbedarf außerhalb des Planwerks 
K =   Keine Abwägung erforderlich 
N =   Nicht übernehmen, da andere Belange überwiegen 
P =   Änderung oder Ergänzung der Planzeichnung 
T =   Textliche Festsetzung/Hinweis ändern 
U =   Umweltbericht ändern oder ergänzen 
V =   Vorschlag bereits im Plan berücksichtigt 
Z =   Zurückweisung einer Argumentation 



Seite 2 von 5 

Stand: 21.02.2017 

A b w ä g u n g s t a b e l l e  
 

zum 
 

Bebauungsplan Nr. 507 "Hagener Straße", beschleunigte 1. Änderung, Stadtteil Hagen 
 

Lfd. 
Nr. 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
Ver- 
merk 

 
1. 

 
Region Hannover 
 

 
 

 
 

 Öffentliche Auslegung   
1.1 Datum: 20.02.2017   
    

 Brandschutz 
Der Löschwasserbedarf für das Plangebiet ist nach dem Arbeitsblatt W 
405 des DVGW mit mindestens 800 l/min. über 2 Stunden sicherzustel-
len. Sofern das aus dem Leitungsnetz zu entnehmende Löschwasser der 
erforderlichen Menge nicht entspricht, sind zusätzlich noch unabhängige 
Löschwasserentnahmestellen in Form von Bohrbrunnen, Zisternen oder 
ähnlichen Entnahmestellen anzulegen. 
 

Brandschutz 
In Kapitel 4.1.2 der Begründung ist bereits dargelegt, dass ausreichend 
Löschwasser zur Verfügung gestellt werden kann. Keine Abwägung 
erforderlich. 

 
V 

 Naturschutz 
Naturschutzfachliche Planungen oder Maßnahmen für das Plangebiet 
sind nicht eingeleitet oder vorgesehen. 
Zu Vorkommen von Arten oder Biotopen mit besonderer naturschutzfach-
licher Bedeutung liegen hier keine Daten vor. 
Die Regelungen des § 44 BNatSchG zum Artenschutz sind jedoch in 
jedem Fall zu beachten. 
 

Naturschutz 
Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Keine Abwägung erforder-
lich. 

 
K 

 Gewässerschutz 
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht wird darauf hingewiesen, dass sich das 
Plangebiet im WSG Hagen Zone III befindet, die Wasserschutzgebiets-
verordnung ist zu beachten. 
 

Gewässerschutz 
Die Lage im WSG Hagen Zone III ist bereits als nachrichtliche Über-
nahme auf dem Bebauungsplan enthalten und in Kap. 3.6 der Begrün-
dung aufgeführt. Keine Abwägung erforderlich. 

 
K 

 Regionalplanung Regionalplanung  
 Die Planung ist mit den Zielen der Raumordnung vereinbar. Keine Abwägung erforderlich. K 

 
2. 

 
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hannover 
 

 
 

 
 

 Öffentliche Auslegung   
2.1 Datum: 15.02.2017   
    

 Gegen die o.g. geplante 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 507 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Keine Abwägung K 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
Ver- 
merk 

bestehen aus Sicht der von hier zu vertretenden Belange des vorbeu-
genden gewerblichen Immissionsschutzes keine Bedenken. Anregun-
gen oder Hinweise werden nicht gegeben. 

erforderlich. 

 
3. 

 
Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung,  
Kampfmittelbeseitigungsdienst 

  
 

    
3.1 Öffentliche Auslegung   
 Datum: 11.01.2017   
    

 Sie haben im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens oder einer ver-
gleichbaren Planung das Landesamt für Geoinformation und Landes-
vermessung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Hameln - Han-
nover (Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD)) als Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Baugesetzbuch (BauGB) beteiligt. Meine Ausfüh-
rungen hierzu: Es kann nicht unterstellt werden, dass keine Kampfmit-
telbelastung im Planungsbereich vorliegt.  
Sofern in meinen anliegenden Ausführungen eine weitere Gefahrener-
forschung empfohlen wird, mache ich darauf aufmerksam, dass die 
Gemeinden als Behörden der Gefahrenabwehr auch für die Maßnah-
men der Gefahrenerforschung zuständig sind. 
Eine Maßnahme der Gefahrenerforschung kann eine historische Er-
kundung sein, bei der alliierte Kriegsluftbilder für die Ermittlung von 
Kriegseinwirkungen durch Abwurfmunition ausgewertet werden (Luft-
bildauswertung). Der KBD hat nicht die Aufgabe, alliierte Luftbilder zu 
Zwecken der Bauleitplanung oder des Bauordnungsrechts kostenfrei 
auszuwerten, die Luftbildauswertung ist vielmehr gem. § 6 Nieder-
sächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG) in Verbindung mit § 2 
Abs. 3 Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) 
auch für Behörden kostenpflichtig. 
Sofern eine solche kostenpflichtige Luftbildauswertung durchgeführt 
werden soll, bitte ich um entsprechende schriftliche Auftragserteilung. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Da es sich um ein Bestandsgebiet handelt, wird eine kostenpflichtige 
Luftbildauswertung für entbehrlich gehalten. Diese kann bei Bedarf von 
dem Grundstückseigentümer im Rahmen der Durchführung der Pla-
nung angefordert werden. 

H 

 
4. 

 
Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover 

  

    
4.1 Öffentliche Auslegung   
 Datum: 14.02.2017   
    

 Gegen die Festsetzungen im o.g. Bebauungsplan bestehen seitens 
der Zweckverbandes Abfallwirtschaft – nach jetzigem Planungsstand – 
keine Bedenken. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Keine Abwägung 
erforderlich. 

K 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
Ver- 
merk 

Hinsichtlich der Aufstellung/Bereitstellung von Abfallbehältern bitten 
wir, die nachstehenden Punkte zu beachten. 
Die Standplätze für Abfallbehälter sind in kürzester Entfernung zum 
Fahrbandrand oder zum nächsten möglichen Halteplatz des Entsor-
gungsfahrzeuges einzurichten. Die Entfernung darf 15 m nicht über-
schreiten. Bei Transportwegen über 15 m zum Haltepunkt des Abfall-
sammelwagens müssen die Abfallbehälter entweder selbst zur Lee-
rung am Halteplatz des Fahrzeuges bereitgestellt werden oder es 
muss der gebührenpflichtige Hol- und Bringservice des Zweckverban-
des in Anspruch genommen werden (§ 11 Abs. 4 der Abfallsatzung). 

 
5. 

 
Deutsche Telekom Technik GmbH 

  

    
5.1 Öffentliche Auslegung   
 Datum: 09.01.2017   
    

 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als 
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - 
hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmäch-
tigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen so-
wie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementspre-
chend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 
Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
Seitens der Telekom bestehen gegen den Bebauungsplan Nr. 507 
„Hagener Straße", beschleunigte 1. Änderung, Stadt Neustadt a. 
Rbge., Stadtteil Hagen grundsätzlich keine Bedenken. 
Am Rand des Planbereiches befinden sich Telekommunikationslinien 
der Telekom. 
Hinsichtlich der TK-Versorgung betrachten wir das Gebiet grundsätz-
lich als erschlossen und sehen zurzeit keinen Handlungsbedarf. 
Bitte informieren Sie uns frühzeitig über die weiteren Planungsaktivitä-
ten. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Keine Abwägung 
erforderlich. 

K 

 
6. 

 
PLEdoc GmbH 

  

    
6.1 Öffentliche Auslegung   
 Datum: 11.01.2017   
    

 Im Rahmen unserer Prüfung Ihrer Anfrage haben wir den räumlichen 
Ausdehnungsbereich Ihrer Maßnahme in dem beigefügten Übersichts-
plan dargestellt. Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichts-

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Keine Abwägung 
erforderlich. 

K 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
Ver- 
merk 

plan markierte Bereich. Bitte überprüfen Sie diese Darstellung auf Voll-
ständig- und Richtigkeit und nehmen Sie bei Unstimmigkeiten umgehend 
mit uns Kontakt auf. 
Der in der Anlage gekennzeichnete Bereich berührt keine Versorgungs-
einrichtungen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber. 

- Open Grid Europe GmbH, Essen 
- Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 
- Ferngas Netzgesellschaft mbH (ehem. Ferngas Nordbayern GmbH 

(FGN), Schwaig 
- Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen 
- Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), 

Essen 
- Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG 

(NETG), Dortmund 
- Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen 
- GasLINE Telekommunikationsnetzges. deutscher Gasversorgungsun-

ternehmen mbH & Co. KG, Straelen 
- Viatel GmbH, Frankfurt 

Diese Auskunft bezieht sich nur auf die Versorgungseinrichtungen der 
hier aufgelisteten Versorgungsunternehmen. Auskünfte zu Anlagen sons-
tiger Netzbetreiber (z. B. auch weiterer E.ON-Gesellschaften) sind bei 
den jeweiligen Versorgungsunternehmen bzw. Konzerngesellschaften 
oder Regionalcentern gesondert einzuholen. 
Sollte der Geltungsbereich bzw. das Projekt erweitert oder verlagert wer-
den oder der Arbeitsraum die dargestellten Projektgrenzen überschrei-
ten, so bitten wir um unverzügliche Benachrichtigung. 

 
7. 

 
Exxon Mobil Production Deutschland GmbH 

  

    
7.1 Öffentliche Auslegung   
 Datum: 09.01.2017   
    
 Wir schreiben Ihnen im Auftrage der BEB Erdgas und Erdöl GmbH, der 

Mobil Erdgas-Erdöl GmbH (MEEG) und der Norddeutschen Erdgas-
Aufbereitungs-Gesellschaft mbH (NEAG) und danken für die Beteiligung 
in o.g. Angelegenheit. 
Wir möchten Ihnen mitteilen, dass Anlagen oder Leitungen der oben 
genannten Gesellschaften von den angefragten Vorhaben nicht betroffen 
sind. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Keine Abwägung 
erforderlich. 

K 

 


